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Gemeinde Heidenrod
Der Gemeindevorstand

Amtliche Bekanntmachung

Veröffentlicht im Wiesbadener Kurier
Untertaunus-Kurier I Aar-Bote

am

) Amtliche Bekanntmachung
j.J der Gemeinde Heidenrod

Beteiligung der Offentlichkeit
Offentliche Auslegung der Planentwurl
der Anderung, Anpassung und Ergän-
zung des Flächennutzungsplanes für

den Bereich ”Sportgelände der SG
1951 Nieder-/ Obermeilingen, Neubau
eines Rasenkleinsportplatzes" gemäß

§ 3 Absatz 2 Baugesetzbuch
27.11.2020 beschlossen, den Entwurf der
Flächennutzungsplanänderung Sportge-
lände der SG 1951 Nieder-/ Obermeilin-

gen, Neubau eines Rasenkleinsportplat-
zes gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch öf-
fentlich auszulegen. Mit dem Flächennut-
zungsplan wird das folgende allgemeine
Planungsziel angestrebt:
Neubau eines Rasenkleinsportplatzes
Der Entwurf der Flächennutzungsplanän-
derung ”Sportgelände der SG 1951 Nie-
der-! Obermeilingen, Neubau eines Ra-

senkleinsportplatzes' mit Begründung in -

cl. Umweltbericht sowie die wesentlichen,
bereits vorliegenden umwaltbezogenen
Stellungnahmen liegen in der Zeit vom
11.01.2021 bis 12.02.2021 im Rathaus der
Gemeinde Heidenrod Rathausstraße 9,
65321 Heidenrod-Laufenselden, Bauamt,
Zimmer 203, während folgender Dienst-
stunden: montags 08.00 Uhr - 12.00 Uhr,
mittwochs 09.00 Uhr - 12.00 Uhr und 14.00
Uhr bis 18.30 Uhr, frejtags 07.00 Uhr -

12.00 Uhr. Zur allgemeinen Einsichtnahme
öffentlich aus. Auf Wunsch wird die Pla-
nung erläutert. Der Text der öffentlichen
Bekanntmachung, der Entwurf des Bebau-
ungsplans einschließlich Begründung mit
Umweltbericht sowie die wesentlichen
vorliegenden umweltbezogenen Stellung-
nahmen sind auf der Homepage der Ge-
meinde Heidenrod (www.heidenrod.de)
unter https://www.heidenrod.de/laufen-

de-verfahren/ einzusehen. Folgende Arten
umweltbezogener Information sind verfüg-
bar: Begründung (mit Umweltbericht),
Entwurf zum Bebauungsplan ”Sportge-
lände der SG 1951 Nieder-! -Obermeilin -

gen, Neubau eihes Rasenkleinsportplat-
zes". Die nach Einschätzung der Gemein-
de Heidenrod wesentlichen umweltbezo-
genen Stellungnahmen werden ausgelegt.
Während der Auslegungafrist können von
der Offentlichkeit Stellungnahmen schriftli-
che oder während der Dienststunden zur
Niederschrift abgegeben werden. Es wird
darauf hingewiesen, dass nicht fristge-
recht abgegebene Stellungnahmen bei
der Beschlussfassung über den Flächen-

nutzungsplan unberücksichtigt bleiben
können.Die Beteiligung der Behörden und
sonstigen Träger öffentlicher Belange ge-
mäß § 4 Abs. 2. BauGB erfolgt parallel zur
öffentlichen Auslegung. Zur Beschleuni-
gung des Bauleitplanverfahrens beteiligt
die Gemeinde Heidenrod für bestimmte
Verfahrensschritte nach den § 2a bis 4a
BauGB einen Dritten (Planungsbüro Hen -

del, Gustav-Freytag-Straße 15,65189 Wies-
baden). Heidenrod, den 16. Dez.2020

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Heidenrod

(Diefenbach) Bürgermeister
Der vorstehende Ubersichtsplan dient
dem besseren Verständnis der Bekannt-
machung. Er hat keine Rechtsverbindlich-
keit und kennzeichnet nur die Lage des
Plangebietes.

Sportplatz
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